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Zeichnerische Festsetzungen

Verkehrsflächen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet "Großflächiger Einzelhandel"
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO)

SO-1

0,8 Grundflächenzahl (GRZ) 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO)
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

Darstellungen ohne Normcharakter
Art der baulichen Nutzung

GRZ Höhe OK im
DHHN 2016

Nutzungsschablone

Höhe baulicher Anlagen (OK - Oberkante) als Höchstmaß 
über Normalhöhennull (NHN) im Deutschen Haupthöhennetz 2016 (DHHN 2016)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO)

OK 64,0 m 
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zulässige Verkaufsfläche als Höchstmaß
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO)
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Sonstige Planzeichen

Straßenbegrenzungslinie
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

Grünflächen
Grünfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a BauGB)

Zweckbestimmung: Wärme, Heizwerk

Bauweise

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung 
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Versorgungsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: 
Fuß- und Radweg
Parkplätze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

Zweckbestimmung: Werbepylon A, Werbepylon B
Zweckbestimmung: Wertstoffsammelbehälter
Zweckbestimmung: Funkmast

Umgrenzung  von Flächen für Nebenanlagen

Zweckbestimmung: Markt 1 und Markt 2

Bezeichnung: Planstraße A und Planstraße B

Zweckbestimmung: öffentliche Grünanlage
Zweckbestimmung: Regenwasserrückhaltung

Sonstiges Sondergebiet "Verwaltung, kulturelle, soziale 
und gesundheitliche Zwecke"
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO)

SO-2

Versorgungsflächen (Randsignatur)

Verfahrensvermerke

Der Bebauungsplan Nr. 21 "Einzelhandel an der Berliner Straße" wurde von der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gransee am _________________ als Satzung 
beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt.

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Gransee, den ___________________                      _____________________
                                 Amtsdirektor

Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, 
sind am ______________ auf der Website der Stadt Gransee öffentlich bekannt gemacht worden. In 
der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 und 2 
BauGB) hingewiesen worden.

Gransee, den _________________        _____________________
         Amtsdirektor

Katastervermerk

Die verwendete Planunterlage enthält innerhalb oder auf den Grenzen des räumlichen Geltungs- 
bereiches des Bebauungsplanes den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit dem Stand vom 
_________________ und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege 
und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch 
eindeutig. Die Übertragbarkeit der neuzubildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig möglich.

____________________, den                         _____________________
                Öffentlich bestellter    

           Vermessungsingenieur
 

Quelle: Digitale Topographische Karte (graustufen) Maßstab 1:10.000
Landesvermessung und Geobasis Brandenburg 2021
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Rechtsgrundlagen
BauGB - Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist.

BauNVO - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch 
                  Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

PlanZV - Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

BbgBO - Brandenburgische Bauordnung i.d.F. der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18]).

Erlass Verwendung gebietseigener Gehölze bei der Pflanzung in der freien Natur vom 2. Dezember 2019 (ABl./20, [Nr. 9], S.203)
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Textliche Festsetzungen
1.
a) Das Sonstige Sondergebiet SO-1 "Großflächiger Einzelhandel" dient der Nahversorgung.
Als Art der Nutzung sind Lebensmittelmärkte im Bereich "Markt 1" mit einer Verkaufsfläche von 
insgesamt höchstens 1.050 qm und im Bereich "Markt 2" mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 
höchstens 1.500 qm zulässig. 
Es sind Schank- und Speisewirtschaften (wie Bäcker, Cafe, Imbiss) auf eine Grundfläche von 
insgesamt höchstens 200 qm zulässig. 
Weiterhin sind ein Werbepylon, Werbeanlagen (auch elektronisch) bis zu einer Höhe von 4,0 m, 
Fahnenmaste, Einkaufswagenboxen, Post-Packstationen, Verkehrsflächen und Zufahrten, Fuß- und 
Radwege, Kfz-Stellplätze und Carports, Fahrradstellplätze sowie Nebenanlagen wie beispielsweise 
E-Ladesäulen, E-Bike-Ladestationen, Wertstoffsammelbehälter, Ver- und Entsorgungsanlagen 
(einschließlich Wärmepumpen), Transformationsstationen zulässig.

b) In den Lebensmittelmärkten des SO-1 sind auf mindestens 90 % der Verkaufsfläche "zentren- und 
nahversorgungsrelevante Sortimente" der Sortimentsliste Gransee gemäß Fortschreibung des 
Einzelhandelskonzepts, Stand November 2021, zulässig. Es können auf höchstens 10 % der 
Verkaufsfläche "zentrenrelevante Sortimente" der Sortimentsliste Gransee angeboten werden. 
Zudem sind nicht-zentrenrelevante Sortimente zulässig. 

c) Im Sonstigen Sondergebiet SO-2 "Verwaltung, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke" 
sind Anlagen der Verwaltung sowie Anlagen für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 
zulässig. 
Weiterhin sind ein Funkmast, Verkehrsflächen und Zufahrten, Fuß- und Radwege, Garagen (inkl. 
Carports) und Kfz-Stellplätze, Fahrradstellplätze sowie Nebenanlagen wie beispielsweise 
E-Ladesäulen, E-Bike-Ladestationen, Wertstoffsammelbehälter, Ver- und Entsorgungsanlagen 
(einschließlich Wärmepumpen), Transformationsstationen zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 Abs. 2 BauNVO)

2.
a) Die festgesetzte Höhe baulicher Anlagen gilt nicht für technische Aufbauten, wie Antennen, 
Schornsteine, Lüftungsanlagen sowie Anlagen zur erneuerbarer Energiegewinnung und 
-speicherung. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 2 BauNVO)

b) In den beiden zeichnerisch festgesetzten Flächen für Nebenanlagen "Werbepylon A" ist insgesamt 
ein Werbepylon mit einer Höhe von höchstens 64,0 Meter über NHN im DHHN zulässig. In der 
zeichnerisch festgesetzten Fläche für Nebenanlagen "Werbepylon B" ist ein Werbepylon mit einer 
Höhe von höchstens 64,0 Meter über NHN im DHHN zulässig. (§ 87 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BbgBO)

c) In der zeichnerisch festgesetzten Fläche für Nebenanlagen "Wertstoffsammelbehälter" sind 
bauliche Anlagen zur Abfallbeseitigung zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB BauNVO)

d) In der zeichnerisch festgesetzten Fläche für Nebenanlagen "Funkmast" ist ein Funkmast mit einer 
Höhe von maximal 95,0 Meter über NHN im DHHN zulässig. Antennenaufsätze sind bis zu einer 
Höhe von 105,0 Meter über NHN im DHHN zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB BauNVO)

3.
Im Sonstigen Sondergebiet "Großflächiger Einzelhandel" sind mindestens 140 PKW-Stellplätze 
herzustellen. Dabei sind mindestens 65 PKW-Stellplätze für den "Markt 1" sowie mindestens 75 
PKW-Stellplätze für den "Markt 2" herzustellen. Die Stellplatzsatzung der Stadt Gransee ist nicht 
anzuwenden. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO) 

4. 
a) Auf der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung ist 
flächendeckend auf 1.700 m² eine freiwachsende Hecke anzupflanzen. Je 10 m² sind fünf Sträucher 
und je angefangene 100 m² ist mindestens ein Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es 
sind gebietseigene Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 2.1 Ostdeutsches Tiefland gemäß dem 
Erlass „Verwendung gebietseigener Gehölze bei der Pflanzung in der freien Natur“ des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz vom 2. Dezember 2019 zu verwenden. Bei den 
Laubbäumen und den Sträuchern sind jeweils mindestens 5 verschiedene Arten zu jeweils gleichen 
Anteilen zu pflanzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a BauGB) 

b) Je angefangene 6 Stellplätze ist innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans mindestens ein Laubbaum der Pflanzqualität Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit 
Drahtballierung, Stammumfang 14 - 16 cm zu pflanzen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a BauGB) 

c) Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Grünflächen ist als bauliche Anlage ein Werbepylon 
zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

5.
Im räumlichen Geltungsbereich sind Dachflächen mit Anlagen für die Erzeugung, Nutzung oder 
Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung 
auszustatten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 23 Buchstabe b BauNVO) 

6.
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und 
baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 

Sortimentsliste Gransee
gemäß Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Gransee 
Stand November 2021

zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente:
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Wasch-/ Putz- und Reinigungsmittel sowie Organisationsmittel für Bürozwecke 
Apotheken, medizinische, orthopädische und kosmetische Artikel (einschließlich Drogerieartikel)
Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf

zentrenrelevante Sortimente:
Textilien
Bekleidung
Schuhe und Lederwaren
Haushaltsgegenstände (ohne Garten- und Campingmöbel, Bedarfsartikel und Grillgeräte für den 
Garten)
Keramische Erzeugnisse und Glaswaren
Beleuchtungsartikel
Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren
Heimtextilien
Elektrische Haushaltsgeräte, Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente
Kunstgegenstände, Bilder, kunstgewerbliche Erzeugnisse, Briefmarken, Münzen und Geschenkartikel
Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck
Spielwaren
Blumen, Pflanzen und Saatgut, ausgenommen Beetpflanzen, Wurzelstöcke und Blumenerde
Zoologischer Bedarf und lebende Tiere
Augenoptiker
Foto- und optische Erzeugnisse (ohne Augenoptiker)
Computer, Computerteile, periphere Einheiten und Software
Telekommunikationsendgeräte und Mobiltelefone
Fahrräder, Fahrradteile und -zubehör

 

Planzeichenerklärung der Planunterlage (Vermessung)
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